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EINLEITUNG

Das Schutzkonzept gilt für alle Hotelbetriebe. Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen müssen von
allen Betrieben eingehalten werden. Die kantonalen Behörden führen Kontrollen durch. Die Unterneh-
men können zusäÞliche betriebsspezifische Massnahmen umsetzen. Bereits geltende gesetzliche Hy-
giene- und Schutzrichtlinien müssen weiterhin eingehalten werden (2. B. im Lebensmittelbereich und
ftir den allgemeinen Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden). lm Übrigen gelten sämtliche Bestimmun-
gen der Covid-19 Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-
19-Epidemie.

Dieses Schutzkonzept ist gültig bis auf Widerruf oder bis zur Publikation einer neuen Version. lm Zwei-
felsfall gilt die deutsche Fassung des vorliegenden Schutzkonzeptes. Bitte beachten Sie, dass einige
kantonale Bestimmungen über dieses Schutzkonzept hinausgehen. Die zuständige kantonale Behörde
kann Erleichterungen bewilligen, wenn ein überwiegendes öffentliches lnteresse dies gebietet und der
Veranstalter oder Betreiber ein Schutzkonzept vorlegt. Anderslautende kantonale Bestimmungen haben
Vorrang.

Das Konzept ersetzt nicht das Schutzkonzept Gastgewerbe, welches zwingend für den gastronomi-
schen Bereich eingehalten werden muss. F[ir Gästegruppen gilt die Definition im Schutzkonzept Gast-
gewerbe.

Das Schutzkonzept muss lediglich in den öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben umge-
setzt werden.

Der Betrieb sorgt im Sinne der Eigenverantwortung für die bestmögliche Einhaltung der BAG-
Richtlinien.

Bei Personen ab 16 Jahren Zugang nur für Personen mit Covid-Zertifikat:

ln Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben, in denen die Konsumation vor Ort erfolgt sowie in Wellness,
Spa und Sportanlagen muss der Zugang zum lnnenbereich für Personen ab 16 Jahren auf Personen
mit einem Covid-Zertifikat beschränkt werden. Dafür können die Betriebe auf die fibrigen Schutzmass-
nahmen (Abstand, Trennwände, Sitzpflicht, Masken pfl icht, . . . ) verzichten.

lm Aussenbereich kann der Betrieb den Zugang auf Personen mit einem Covid-Zertifikat beschränken,
muss dies aber nicht tun. Falls der Zugang zum Aussenbereich eines Restaurations-, Bar- und Clubbe-
triebes nicht auf Personen mit einem Covid-Zertifikat beschränkt wird, dann muss zwischen den ver-
schiedenen Gästegruppen der Mindestabstand weiterhin eingehalten werden.

GRUNDREGELN

Das Schutzkonzept des Unternehmens muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben eingehalten
werden. Für jede dieser Vorgaben müssen ausreichende und angemessene Massnahmen vorgesehen
werden. Der Arbeitgeber und Betriebsverantwortliche sind für die Auswahl und Umsetzung der Mass-
nah men vera ntwortlich.

1. Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände.

2. Restaurations-, Bar- und Clubbetriebe, bei denen die Konsumation vor Ort erfolgt, sorgen dafür,
dass der Zugang zum lnnenbereich auf Personen mit einem Covid-Zertifikat eingeschränkt wird.
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Daten aus der Zertifikats-Kontrolle dürfen nur aufbewahrt werden, wenn dies zur Sicherstellung der
Zugangskontrolle erforderlich ist. ln diesem Fall müssen die Daten spätestens nach 12 Stunden ver-
nichtet werden. Die Daten dürfen zu keinem anderen Zweck aufbewahrt oder verwendet werden.

Mitarbeitende im Gastgewerbe müssen nicht über ein Covid-Zertifikat verfügen. Die Arbeitgeber sind
jedoch berechtigt, das Vorliegen des Covid-Zertifikats ihrer Mitarbeitenden zu überprtifen, sofern dies
dem innerbetrieblichen Schutzkonzept oder der Umsetzung des Testkonzepts dient.

Der Arbeitgeber muss schriftlich festhalten, wenn er anhand des Covid-Zertifikats Schutzmassnah-
men oder Massnahmen zur Umsetzung eines Testkonzepts treffen möchte. Die Arbeitnehmenden
sind anzuhören.

Betriebskantinen, Restaurationsbetriebe im Transitbereich von Flughäfen sowie in sozialen Einrich-
tungen, können auf die Beschränkung des Zugangs für Personen ab 16 Jahren auf Personen mit
einem Zertifikat verzichten.

I n folgenden Hotelbereichen gi lt eine Zertifikatspfl icht:
. Restaurations-, Bar- und Clubbetriebe im lnnenbereich.
r Veranstaltungen in lnnenbereichen (Privatanlässe wie Hochzeiten, Seminare, kulturelle

Veranstaltu ngen wie Konzerte, Theater, Sportveranstaltungen).
¡ Sportliche lnnenbereiche wie Wellness- und Fitnessbereiche, Hallenbäder, Thermalbäder

etc.
Die reine Übernachtung im Hotelfällt nicht unter die Zertifikatspflicht.

Gäste, die nicht vor Ort konsumieren (Take-Away), müssen kein Zertifikat vorweisen. Filr sie gilt eine
Maskenpflicht im lnnenbereich und die Einhaltung des Abstandes.

, lm Aussenbereich gilt keine Zertifikatspflicht.

, Eine Hinterlegung des Zertifikats gerade für geimpfte bzw. genesene Personen bei Einrichtungen,
, die personalisierte Abonnements ausstellen (2.8. Fitnesscenter, Check-in im Hotel), ist grundsätzlich

, zulässig. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, durch eine periodische Überprüfung die Gäl-

r tigkeit des (integrierten) Zertifikats zu prüfen (namentlich auf einen allfälligen Widerruf hin).

3. GESICHTSMASKEN
Tragen einer Gesichtsmaske in öffentlich zugänglichen lnnenräumen und Aussenbereichen von Ein-
richtungen und Betrieben.

i lm lnnenbereich entfällt die Maskenpflicht für Gäste, wenn der Zugang auf Personen mit einem Covid-

' Zertifikat beschränkt wird.

lm Aussenbereich muss ebenfalls keine Maske getragen werden. Gäste ohne Covid-Zertifikat, die ,

sich im Aussenbereich aufhalten, tragen eine Maske, wenn sie den lnnenbereich aufsuchen (bspw.
Theke, Buffet, WC-Anlagen, ...).

Massnahmen
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5. REINIGUNG

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch, insbe-
sondere, wenn diese von mehreren Personen berflhrt werden.

Lüften

Luftzirkulation innen
gewährleisten

Luftzirkulation in
Aussenbereichen ge-
währleisten

Der Betrieb sorgt für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaus- :

tausch in Arbeits- und Gasträumen (2.8. jede Stunde ftir ca. 5 bis 10 Minu-
ten lüften). Bei Räumen mit laufenden Klima- und Lüftungsanlagen ist mög-
lichst auf die LuftrücKl¡hrung zu verzichten (nur Frischluftzufuhr).

Bei Aussenbereichen muss die Luftzirkulation gewährleistet sein. So d ürfen
bei tiberdachten Aussenbereichen auf mindestens der Hälfte der Seiten der
Aussenanlage keine Wände (Mauerwerk, Holz oder Glas) oder wandähnli-
che Abtrennungen (PlastiKolien, Blachen, dichter Pflanzenbewuchs o.ä.)
vorhanden sein; sind zu mehr als der Hälfte der Seiten Abschrankungen
vorhanden, darf keine Überdachung vorhanden sein (einzelne Sonnen-
schirme gelten nicht als Überdachung; eine umfassende Abdeckung durch
Sonnenschutz hingegen schon). Bei der Öffnung nur von Türen oder Zwi-
schenräumen an einzelnen Seiten kann nicht von einer offenen Seite aus-
gegangen werden.

, Oberflächen und Gegenstände

Reinigung von Kon- Alle Kontaktflächen werden regelmässig gereinigt.
taktflächen

Abfall

Bereitstellung
Abfalleimern

werden regelmässig geleert.

Arbeitskleidung und Wäsche

Berufswäsche sau- Arbeitskleider regelmässig mit handelsüblichem Waschmittel waschen
I ber halten

6. COVID.I g.ERKRANKTE AM ARBEITSPLATZ

Massnahmen

Massnahmen

Schutz vor lnfektion Bei Krankheitssymptomen werden Mitarbeitende nach Hause geschickt
und angewiesen, die lsolation gemäss BAG zu befolgen (vgl. www.bag.ad-
min.ch/isolation-und-quarantaene). Weitere Massnahmen folgen auf An-
weisung des kantonsäztlichen Dienstes.

Für Mitarbeitende von Unternehmen, die über ein Testkonzept (wöchentliches Testen vor Ort) verfti-
gen und der vor Ort tätigen Belegschaft mindestens einmal pro Woche Testungen anbieten, entfällt

, bei ihrer beruflichen Tåitigkeit die Kontaktquarantäne.

Von der Kontaktquarantäne ausgenommen sind Personen:
o die nachweisen, dass sie gegen Covid-19 geimpft wurden;
¡ die nachweisen, dass sie sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben und als genesen gelten.

5n



t

I

:
I

1

9. MANAGEMENT

Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und an-
zupassen.

Der Betrieb stellt Hygieneartikel wie Seife und Desinfektionsmittel in genügender Menge zur Verfü-
gung. Er kontrolliert den Bestand regelmässig und ftillt nach.

Die Kontaktperson Arbeitssicherheit (Sicherheitsbeauftragte des Betriebs) überprüft die UmseÞung
der Massnahmen.

Die Betreiber müssen ihr Schutzkonzept den zuständigen kantonalen Behörden auf deren Verlangen
vorweisen und ihnen den Zutritt zu den Einrichtungen, Betrieben und Veranstaltungen gewähren.

en fest, dass kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt
n sie die geeigneten Massnahmen. Sie können Bussen

verhängen, oder einzelne Einrichtungen oder Betriebe schliessen.

Für Mitarbeitende von Unternehmen, die über ein Testkonzept (wöchentliches Testen vor Ort) verfü-
gen und der vor Ort tätigen Belegschaft mindestens einmal pro Woche Testungen anbieten, entfällt
bei ihrer beruflichen Tätigkeit die Kontaktquarantäne. Die Kontaktquarantäne entfällt auch für Mitar-
beitende, die geimpft oder genesen sind.

Die Arbeitgeber müssen gewährleisten, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Empfeh-
lungen des BAG betreffend Hygiene und Abstand einhalten können. Hierzu sind entsprechende Mas-
snahmen vorzusehen und umzusetzen.

Die Arbeitgeber treffen weitere Massnahmen gemäss dem STOP-Prinzip (Substitution, technische
Massnahmen, organisatorische Massnahmen, persönliche Schutzausrüstung), namentlich die Mög-
lichkeit von Homeoffice, die physische Trennung, getrennte Teams, regelmässiges Läften oder das
Tragen von Gesichtsmasken.

Der Arbeitgeber darf das Vorliegen eines Zertifikats bei ihren Arbeitnehmer:innen überprtifen, wenn

, dies der Festlegung angemessener Schutzmassnahmen oder der Umsetzung des Testkonzepts
dient. Das Ergebnis der Überprüfung darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Der Betrieb instruiert die Mitarbeitenden über die Kontrolle der Covid-Zertifikate.

Massnahmen

1 O. ANDERE SCHUTZMASSNAHMEN

Massnahmen

: Für branchenübergreifende Dienstleistungen gelten die Schutzkonzepte der jeweiligen Branche.

Parkservice ist erlaubt. Der Mitarbeitende wäscht sich oder desinfiziert vor und nach dem Parkservice
die Hände

Der
der Betrieb vom Hausrecht Gebrauch.

Betrieb weist die Gäste auf die Hygiene- und Schutzmassnahmen hin. Bei Nichteinhaltung macht

Veranstaltungen sind erlaubt. Es sind besondere Bestimmungen einzuhalten

ABSCHLUSS

Dieses Dokument wurde allen Mitarbeitern übermittelt und erläutert.

Verantwortliche Person, Unterschrift und Datum: 'l)
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